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§ 7

Entschädigung

 

(1) Für die durch die Einräumung eines Bringungsrechtes verursachten vermögensrechtlichen Nachteile gebührt dem

Eigentümer der in Anspruch genommenen Grundstücke eine Entschädigung. Dies gilt in gleicher Weise für

vermögensrechtliche Nachteile von Nutzungsberechtigten, Gebrauchsberechtigten und Bestandnehmern.

 

(2) Kommt über die Art und Höhe der Entschädigung kein Übereinkommen zustande, so hat der Personenkreis nach

Abs 1 Anspruch auf eine von der Agrarbehörde festzusetzende einmalige Geldentschädigung. Bei der Bemessung der

Entschädigung sind wissenschaftlich anerkannte Bewertungsgrundsätze zugrunde zu legen; neben Art, Inhalt, Umfang

und Dauer des eingeräumten Bringungsrechtes sind insbesondere zu berücksichtigen:

 

a) die Wertminderung des belasteten Grundstückes;

b) die Wertveränderung der Restliegenschaft des belasteten Eigentümers;

c) Wirtschaftserschwernisse, wie insbesondere Durchschneidungsnachteile;

d) bei forstwirtschaftlichen Grundstücken die Vermögensminderung durch die vorzeitige Nutzung (Hiebsunreife) und

durch Randschäden.

 

(3) Der Wert der besonderen Vorliebe und jene Verhältnisse, die o>enbar in der Absicht hervorgerufen worden sind,

sie als Grundlage für die Erhöhung der Ansprüche auf Entschädigung zu benützen, bleiben bei der Festsetzung der

Entschädigung außer Betracht.

In Kraft seit 01.03.1998 bis 31.12.9999
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